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Interessenabwägung

Ausweisung eines sudanesischen Studenten gemäß §17 Abs1 FremdenG.

Zur Begründung des Antrages verwies der Beschwerdeführer darauf, daß die Ausweisung ihn (aus Kostengründen) so

schwer treffen würde, daß dadurch eine alllfällige positive Entscheidung über die Beschwerde überholt wäre.
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